


Früher wurde der Schlamm aus den Strassensammlern meist nur entwässert und deponiert. 
Das ist heute verboten. Aufbereitungsanlagen sind in der Lage, belastete Schlämme in ver-
wertbare Sekundärbaustoffe (Sand und Kies) und einen Restschlamm aufzutrennen.

-	 Der Strassensammlerschlamm muss in einer Aufbereitungsanlage behandelt und die ver-
wertbaren Anteile abgetrennt werden. 

-	 Der Saugwagenbetrieb erbringt den Nachweis, dass der gesammelte Schlamm einer sol-
chen Aufbereitungsanlage, die eine kantonale abfallrechtliche Bewilligung hat, übergeben 
wurde.

-	 Der Auftraggeber ist mitverantwortlich für die korrekte Entsorgung des Schlammes.

Wischgut aus der Strassenreinigung weist je nach Jahreszeit, Wischhäufigkeit und Verkehrsbe-
lastung eine sehr unterschiedliche Zusammensetzung auf. Grundsätzlich soll das Wischgut in 
einer Aufbereitungsanlage – mit kantonaler abfallrechtlicher Bewilligung – verwertet (viel Kies 
und Splitt) oder in einer KVA verbrannt (Kehricht, Marktabfälle und Laub) werden. 

-	 Das Strassenwischgut ist aufgrund der Schadstoffbelastung einer vom Kanton bewilligten 
Anlage zuzuführen.

-	 Die Ablagerung von Wischgut (Kies, Laub usw.) z.B. im Wald oder an Strassenrändern ist 
verboten.

Strassensammlerschlämme	 LVA-Code: 20 03 06 S
Öl- und Benzinabscheider	 LVA-Code: 13 05 02 S
Strassenwischgut 	 LVA-Code: 20 03 03
Strassenwischgut aus der Nassreinigung 
von stark frequentierten Strassen	 LVA-Code: 20 03 06 S

Sonderabfälle (S) und andere kontrollpflichtige Abfälle (ak) dürfen nur von Entsorgungs-
betrieben mit entsprechender Bewilligung entgegen genommen werden.

Sonderabfälle dürfen nur mit unterschriebenem VeVA-Begleitschein abgeführt werden.

Bei Saugkampagnen in einer Gemeinde darf für das gleiche Fahrzeug der gleiche Be-
gleitschein während 30 Tagen verwendet werden. Die einzelnen Fahrten müssen auf einem 
Beiblatt mit folgenden Angaben fortlaufend festgehalten werden: Begleitschein Nr., Datum, 
Zeit und Abfallmengen.

Bei Schachtgut von Immobilen kann auf dem VeVA-Begleitschein an Stelle der VeVA-Be-
triebs-Nr. des Abgebers die kantonale „Ersatz-Nr. für Immobilien“ eingetragen werden. Es 
braucht keine Unterschrift des Abgebers. Im Feld Bemerkungen ist jedoch Name und Ort des 
Auftraggebers sowie die Adresse, an der sich der gereinigte Schacht befindet, einzutragen.

Adresse der zuständigen Behörde:
Amt für Umweltschutz und Energie, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal
Tel. 061 552 55 05, Fax 061 552 69 84, aue.abfall@bl.ch, www.bl.ch
Wegleitung Strassenabfälle: www.aue.bl.ch > Gesuche/Merkblätter
Ersatz-Nr. für Immobilien für den Kanton Baselland: 2800 00001

Bestellung von VeVA-Begleitscheinen unter:
BBL Bundesamt für Bauten und Logistik, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern
Tel. 031 325 50 50, Fax 031 325 50 58, verkauf.zivil@bbl.admin.ch, www.bundespublikationen.ch
VeVA-online: Informatikprogramm des BAFU für den Vollzug der VeVA: www.veva-online
Entsorgungswegweiser: Abfallentsorger, Abfallverzeichnisse, Merkblätter: www.abfall.ch
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